
Strafgesetzbuch - § 138 
 
  
§ 138 Nichtanzeige geplanter Straftaten. 
(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung  

1. einer Vorbereitung eines Angriffskrieges (§ 80),  
2. eines Hochverrats in den Fällen der §§ 81 bis 83 Abs. 1  
3. eines Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sicherheit in den Fällen der 

§§ 94 bis 96, 97a oder 100,  
4. einer Geld- oder Wertpapierfälschung in den Fällen der §§ 146, 151, 152 oder einer 

Fälschung von Vordrucken für Euroschecks oder Euroscheckkarten in den Fällen des 
§ 152a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 oder 3,  

5. eines schweren Menschenhandels in den Fällen des § 181 Nr. 2 oder 3,  
6. eines Mordes, Totschlags oder Völkermordes (§§ 211, 212 oder 220a),  
7. einer Straftat gegen die persönliche Freiheit in den Fällen der §§ 234, 234a, 239a 

oder 239b,  
8. eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung (§§ 249 bis 251 oder 255) oder  
9. einer gemeingefährlichen Straftat in den Fällen der §§ 306 bis 308, 310b Abs. 1 bis 

3, des § 311 Abs. 1 bis 3, des § 311a Abs. 1 bis 3, der §§ 311b, 312, 313, 315 Abs. 
3, des § 315b Abs. 3, der §§ 316a, 316c oder 319 zu einer Zeit, zu der die 
Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es 
unterläßt, der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer von dem Vorhaben oder der Ausführung einer Straftat nach § 
129a zu einer Zeit, zu der die Ausführung noch abgewendet werden kann, glaubhaft 
erfährt und es unterläßt, der Behörde unverzüglich Anzeige zu erstatten.  

(3) Wer die Anzeige leichtfertig unterläßt, obwohl er von dem Vorhaben oder der 
Ausführung der rechtswidrigen Tat glaubhaft erfahren hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  

 
 
Strafgesetzbuch - § 203 
  
§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen. 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 

gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm 
als  
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der 

für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erfordert,  

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung,  
3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 

Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer 
Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft,  

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in 
einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach § 3 des 
Gesetzes                                       über Aufklärung, Verhütung, Familienplanung 
und Beratung vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398),  

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen 
oder  

6. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall oder 
Lebensversicherung oder einer privatärztlichen Verrechnungsstelle anvertraut 
worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft.  



(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
1. Amtsträger,  
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,  
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht 

wahrnimmt,  
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 

Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst 
Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses 
oder Rates oder  

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, anvertraut 
worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 
stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen 
gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist 
jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder 
sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden 
und das Gesetz dies nicht untersagt.  

(3) Den im Absatz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen 
gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den 
in Satz 1 Genannten steht nach dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses 
Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen 
Nachlaß erlangt hat.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach 
dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.  

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe.  

 
 
Strafgesetzbuch - § 205 
  
§ 205 Strafantrag. 
(1) In den Fällen des § 201 Abs. 1 und 2 und der §§ 202 bis 204 wird die Tat nur auf Antrag 

verfolgt.  
(2) Stirbt der Verletzte, so geht das Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 auf die Angehörigen 

über; dies gilt nicht in den Fällen des § 202a. Gehört das Geheimnis nicht zum 
persönlichen Lebensbereich des Verletzten, so geht das Antragsrecht bei Straftaten nach 
den §§ 203 und 204 auf die Erben über. Offenbart oder verwertet der Täter in den 
Fällen der §§ 203 und 204 das Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen, so gelten die 
Sätze 1 und 2 sinngemäß.  

 
 
 
Strafprozeßordnung - § 53 
  
§ 53  
(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt  

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden 
oder bekannt geworden ist;  

2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut 
worden oder bekanntgeworden ist;  

3. Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, 
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und 
Hebammen über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder 
bekanntgeworden ist;  



3a. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach § 3 des 
Gesetzes über Aufklärung, Verhütung, Familienplanung und Beratung vom 27. Juli 
1992 (BGBl. I S. 1398) über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden 
oder bekanntgeworden ist;  

3b. Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in einer Beratungsstelle, die 
eine Behörde oder eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts 
anerkannt oder bei sich eingerichtet hat, über das, was ihnen in dieser Eigenschaft 
anvertraut worden oder bekanntgeworden ist;  

4. Mitglieder des Bundestages, eines Landtages oder einer zweiten Kammer über 
Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder dieser Organe oder denen sie 
in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben sowie über diese Tatsachen selbst;  

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von periodischen 
Druckwerken oder Rundfunksendungen berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt 
haben, über die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmanns von 
Beiträgen und Unterlagen sowie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit 
gemachten Mitteilungen, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen und Mitteilungen für 
den redaktionellen Teil handelt.  

(2) Die in Absatz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn sie 
von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.  

 
 
Strafprozeßordnung - § 53a 
  
§ 53a  
(1) Den in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Genannten stehen ihre Gehilfen und die Personen gleich, 

die zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. Über die 
Ausübung des Rechtes dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die 
in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Genannten, es sei denn, daß diese Entscheidung in absehbarer 
Zeit nicht herbeigeführt werden kann.  

(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Abs. 2) gilt auch für 
die Hilfspersonen.  

 
 
Strafprozeßordnung - § 55 
 
§ 55  
(1) Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihm 

selbst oder einem der in § 52 Abs. 1 bezeichneten Angehörigen die Gefahr zuziehen 
würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.  

(2) Der Zeuge ist über sein Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren.  
 
Strafprozeßordnung - § 56 
  
§ 56  
Die Tatsache, auf die der Zeuge die Verweigerung des Zeugnisses in den Fällen der §§ 52, 
53 und 55 stützt, ist auf Verlangen glaubhaft zu machen. Es genügt die eidliche 
Versicherung des Zeugen.  
 


